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ANTRAG 
 
Petra Mangler-Dopf und CDU-
Ortschaftsratsfraktion Hohenwettersbach 
 
vom 25.11.2019 

Gremium: 
 
 
Termin: 
Vorlage Nr.: 
TOP: 

Ortschaftsrat Hohenwettersbach 
 
 
11.12.2019 
12 
04 
 
öffentlich 

Gemeinsame Festlegung einer Geschäftsordnung für den Ortschaftsrat 
 

 

Antrag: 

Die CDU-Ortschaftsratsfraktion beantragt die gemeinsame Festlegung einer  
Geschäftsordnung für den Ortschaftsrat Hohenwettersbach für die Dauer der 
Wahlperiode zur Schaffung einer einheitlichen Transparenz für alle 
Ortschaftsratsmitglieder. 
 
 
Begründung: 

Die aktuelle Geschäftsordnung ist teilweise unklar und liegt nicht in schriftlicher Form 
bei allen Mitgliedern vor. Dies führt insbesondere bei neuen Ortschaftsratsmitgliedern 
für Unsicherheit, teilweise aber auch bei wiedergewählten OR-Mitgliedern. 
Zwar sind übergeordnete Punkte in der Hauptsatzung der Stadt Karlsruhe vom 
25.04.2017, mit Änderungen vom 23. Juli 2019 geregelt. In der Hauptsatzung sind in 
Absatz VIII. § 16 und §17 übergeordnete Regelungen sowohl für die Bergdorf-
Stadtteile als auch Grötzingen und Neureut enthalten. 
Ebenso sind in der 8.Auflage der Ortschaftsverfassung Baden-Württemberg, die in 
der zweiten OR-Sitzung verteilt wurde, viele Themen beschrieben.  
 
Darüber hinaus gibt es unseres Erachtens nach folgende Punkte, die in der 
Geschäftsordnung Hohenwettersbach gemeinsam festzuhalten sind (siehe Seite 
115ff. der Ortschaftsverfassung): 

 Einberufung des Ortschaftsrates  
Regelung der Einreichungsfrist  von Tagesordnungspunkten (14 Tage vor der 
Sitzung), Einberufungsfristen incl. Versendung von Unterlagen 14 Tage 

 Ablauf der Ortschaftsratssitzungen (Einwohnerfragerunden, bürgerliche 
Mitwirkung, Beschlussfähigkeit, Beantragung von Schluss der Beratung, Schluss 
der Rednerliste, Vertagung beantragt werden, Anzahl der Sitzungen im Jahr, zum 
Ende des Kalenderjahres Nennung der Jahrestermine 

 Sitzungsniederschrift (Zustellungsform (elektronisch), innerhalb 7 Tage, 
Einwendungsfrist 

 Beschlussfassung im Umlaufverfahren 

 Informationen (Baumaßnahmen oder Straßenmaßnahmen) innerhalb einer 
Woche zur Verfügung stellen 

 Ortsbegehung einmal jährlich, 
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